
1.Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Walsrode für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes hat der Rat der 
Stadt Walsrode in der Sitzung am 06.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 
 

–Euro- 

 

erhöht  
um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 

vermindert 
 um 

 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 
einschließlich 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

 
-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge 53.629.500 664.900 0 54.294.400 

ordentliche Aufwendungen 53.991.300 0 331.700 53.659.600 

außerordentliche Erträge 1.489.900 0 680.000 809.900 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

52.661.400 664.900 0 53.326.300 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

54.014.200 0 631.700 53.382.500 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

6.443.700 2.190.000 0 8.633.700 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

17.869.400 2.190.000 0 20.059.400 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

11.425.700 0 0 11.425.700 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

1.160.000 0 0 1.160.000 

Nachrichtlich:      

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

70.530.800 2.854.900 0 73.385.700 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

73.043.600 1.558.300 0 74.601.900 

 
 
 

§ 2 
 

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 8.683.000 Euro um 1.400.000 Euro verringert und damit auf 
7.283.000 Euro neu festgesetzt. 
 



§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht 
verändert. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
 
 
Walsrode, 06.10.2020 
 
Gez. Unterschrift 
 
 
Bürgermeisterin  
 
 
 
 
2. Verkündung der Nachtragshaushaltssatzung 
 
2.1 Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen 
Genehmigungen sind durch den Landkreis Heidekreis am 25.11.2020 unter dem Aktenzeichen 
01.715 / 08 – 2 erteilt worden. 
 
2.3 Der Nachtragshaushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs.2 Satz 3 NkomVG in der Zeit  
vom 07.12. bis 15.12.2020 im Rathaus Bomlitz der Stadt Walsrode, Zimmer 1.10, Schulstraße 4, 
29699 Walsrode, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
Für die Einsichtnahme ist eine vorherige Terminabsprache per Mail (finanzen@Walsrode.de) 
oder telefonisch (Frau Hellberg, Tel.:05161 / 977 – 182) erforderlich 
 
 
Walsrode, 05.12.2020 
 
     Stadt Walsrode 
     Die Bürgermeisterin 
     Gez. Unterschrift 
 
 
     Helma Spöring 

mailto:finanzen@Walsrode.de

